
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 2. November 2020  

 
 Nr. 2020/1512  

 

Jan Börner, 4535 Hubersdorf: Beitrag aus dem Lotteriefonds an die CD-Produktion 
«J.S. Bach – Solokantaten für Alt (BWV 35, 54 und 170)» 
  

1. Erwägungen 

Jan Börner, Hubersdorf, ersucht um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds an die CD-Produktion 
«J.S. Bach – Solokantaten für Alt (BWV 35, 54 und 170)» mit Jan Börner, Hubersdorf SO (FP Mu-
sik 2015), und dem Capricornus Consort, Basel. Das Programm besteht aus: BWV 35 «Geist und 
Seele wird verwirret», BWV 54 «Widerstehe doch der Sünde» und BWV 170 «Vergnügte Ruh, be-
liebte Seelenlust». Es ist ein Gesamtaufwand in der Höhe von Fr. 37'300.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Jan Börner, Hubersdorf, ist an die CD-Produktion «J.S. Bach – Solokantaten für Alt 
(BWV 35, 54 und 170)» ein Produktionsbeitrag von Fr. 2'000.00 aus dem Lotteriefonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Schloss Waldegg 1, 
4532 Feldbrunnen) sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des Kontos 
„Lotteriefonds“ (Auftrag 82518) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Lotterie- und Sportfonds (3) ar/008680 
Amt für Kultur und Sport (10) 
Jan Börner, Schulhausstrasse 30, 4535 Hubersdorf 


